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BEGRÜNDUNG 

1. GEGENSTAND DES VORSCHLAGS 

Der Handelssonderausschuss für Zusammenarbeit im Zollbereich und Ursprungsregeln 
beabsichtigt, einen Beschluss zu Konsultationen gemäß Artikel 63 Absatz 3 des Abkommens 
über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland andererseits zu fassen. Der vorliegende Vorschlag betrifft den Beschluss zur 
Festlegung des Standpunkts, der in dieser Frage im Namen der Union im 
Handelssonderausschuss für Zusammenarbeit im Zollbereich und Ursprungsregeln zu 
vertreten ist. 

2. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

2.1. Abkommen über Handel und Zusammenarbeit zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich  

Gemäß dem Abkommen über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union 
und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland andererseits (im Folgenden „Abkommen“) erhalten Einfuhren 
von Erzeugnissen mit Ursprung in einer Vertragspartei zoll- und kontingentfreien Zugang zur 
anderen Vertragspartei, wenn sie die Anforderungen an die Ursprungsregeln erfüllen. Das 
Verfahren zur Überprüfung des Ursprungs der Erzeugnisse ist in Artikel 63 des Abkommens 
vorgesehen. Darin ist auch festgelegt, dass die Vertragsparteien Konsultationen durchführen 
müssen, wenn eine Vertragspartei einem Erzeugnis der anderen Vertragspartei die 
Zollpräferenzbehandlung verweigert, obwohl die ausführende Vertragspartei eine positive 
Stellungnahme vorgelegt hat, in der die Ursprungseigenschaft des Erzeugnisses bestätigt wird. 

2.2. Der Handelssonderausschuss für Zusammenarbeit im Zollbereich und 
Ursprungsregeln  

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c des Abkommens befasst sich der 
Handelssonderausschuss mit Angelegenheiten, die 

- unter Teil Zwei Teilbereich Eins Titel I Kapitel 2 und 5, 

- unter das Protokoll über gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich und 

- unter die Bestimmungen über die Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die 
Zollbehörden, Gebühren und Abgaben, Zollwertermittlung und ausgebesserte Waren fallen. 

Gemäß Artikel 121 Absatz 2 Buchstabe d des Abkommens kann der Handelssonderausschuss 
für Zusammenarbeit im Zollbereich und Ursprungsregeln in Bezug auf die 
Konsultationsverfahren nach Artikel 63 Beschlüsse fassen oder Empfehlungen annehmen. 
Außerdem kann er zu allen technischen oder administrativen Fragen im Zusammenhang mit 
der Durchführung von Titel I Kapitel 2 Beschlüsse fassen oder Empfehlungen annehmen. 
Dazu gehören auch Anmerkungen zu Auslegungsvermerken zur Gewährleistung einer 
einheitlichen Verwaltung der Ursprungsregeln. 

2.3. Der geplante Rechtsakt des Handelssonderausschusses für Zusammenarbeit im 
Zollbereich und Ursprungsregeln 

In dem geplanten Rechtsakt sollen die Regeln für die Durchführung von Konsultationen 
zwischen den Vertragsparteien für den Fall festgelegt werden, dass eine Vertragspartei einem 
Erzeugnis der anderen Vertragspartei die Zollpräferenzbehandlung verweigert, obwohl die 

www.parlament.gv.at



 

DE 2  DE 

ausführende Vertragspartei eine positive Stellungnahme zur Ursprungseigenschaft des 
Erzeugnisses vorgelegt hat. 

Der geplante Rechtsakt wird gemäß Artikel 10 und Artikel 121 Absatz 2 Buchstabe d des 
Abkommens verbindlich für die Vertragsparteien sein. Er dient der Umsetzung von Artikel 63 
Absatz 3 des Abkommens. Nach diesem Artikel muss der Handelssonderausschuss für 
Zusammenarbeit im Zollbereich und Ursprungsregeln ein Verfahren für die Konsultationen 
festlegen, die die Vertragsparteien durchführen müssen, wenn sie sich uneins über die 
Anwendung der Ursprungsregeln sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine 
Vertragspartei einem Erzeugnis der anderen Vertragspartei die Zollpräferenzbehandlung 
verweigert, obwohl die ausführende Vertragspartei eine positive Stellungnahme vorgelegt hat, 
in der die Ursprungseigenschaft des Erzeugnisses bestätigt wird. Laut dem Vorschlag sind die 
Konsultationen flexibel zu gestalten, damit die Kommunikation zwischen den beiden 
Vertragsparteien erleichtert und die Verweigerung einer Präferenzbehandlung begründet wird.  

Mit Regel 1 wird festgelegt, wie eine Vertragspartei um die Aufnahme von Konsultationen 
mit der anderen Vertragspartei ersuchen kann. Das Sekretariat des Handelssonderausschusses 
wird als Kontaktstelle benannt.  

Mit Regel 2 werden die Fristen für die Einberufung und den Abschluss der 
Konsultationssitzungen festgelegt. Außerdem werden verschiedene Möglichkeiten für die 
Durchführung der Sitzungen vorgeschlagen.  

Mit Regel 3 werden die Parteien verpflichtet, vor jeder Tagung die voraussichtliche 
Zusammensetzung ihrer jeweiligen Delegation mitzuteilen.  

Mit Regel 4 wird die Sprachenregelung für die Konsultationen und die vorab zu verteilenden 
Unterlagen festgelegt. 

Mit Regel 5 werden die Modalitäten und die Fristen für die Erstellung der Sitzungsprotokolle 
festgesetzt. 

Mit Regel 6 werden die Parteien verpflichtet, sich um eine allseits zufriedenstellende Lösung 
zu bemühen. Außerdem wird festgelegt, wann die Konsultationsfrist als abgelaufen gilt. Sie 
gilt nicht als abgelaufen, wenn die Konsultationen aus Gründen, die einer der 
Vertragsparteien zuzuschreiben sind, nicht stattgefunden haben. 

3. IM NAMEN DER EU ZU VERTRETENDER STANDPUNKT 

Der Rat sollte den Standpunkt festlegen, der von der EU im Handelssonderausschuss für 
Zusammenarbeit im Zollbereich und Ursprungsregeln bezüglich der Annahme der 
Verfahrensregeln für Konsultationen nach Artikel 63 Absatz 3 des Abkommens zu vertreten 
sein wird. Dies wird die Rechtsetzung verbessern und die Transparenz erhöhen.  

Das vorgeschlagene Verfahren berührt nicht den Inhalt der im Abkommen festgelegten 
Ursprungsregeln. 

4. RECHTSGRUNDLAGE 

4.1. Verfahrensrechtliche Grundlage 

4.1.1. Grundlagen 

Nach Artikel 218 Absatz 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) werden die „Standpunkte, die im Namen der Union in einem durch eine 
Übereinkunft eingesetzten Gremium zu vertreten sind, sofern dieses Gremium 
rechtswirksame Akte, mit Ausnahme von Rechtsakten zur Ergänzung oder Änderung des 
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institutionellen Rahmens der betreffenden Übereinkunft, zu erlassen hat“, mit Beschlüssen 
festgelegt. 

Der Begriff „rechtswirksame Akte“ erfasst auch Akte, die kraft völkerrechtlicher Regelungen, 
denen das betreffende Gremium unterliegt, Rechtswirkung entfalten. 

4.1.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Der Handelssonderausschuss für Zusammenarbeit im Zollbereich und Ursprungsregeln wurde 
mit dem Abkommen eingerichtet. Es handelt sich daher um ein durch eine Übereinkunft 
eingesetztes Gremium. 

Der vom Handelssonderausschuss für Zusammenarbeit im Zollbereich und Ursprungsregeln 
zu erlassende Rechtsakt ist ein rechtswirksamer Akt. Er wird gemäß Artikel 10 und 
Artikel 121 Absatz 2 Buchstabe d des Abkommens verbindlich für die Vertragsparteien sein. 

Mit dem geplanten Rechtsakt wird der institutionelle Rahmen des Abkommens weder ergänzt 
noch geändert. 

Somit ist Artikel 218 Absatz 9 AEUV die verfahrensrechtliche Grundlage für den 
vorgeschlagenen Beschluss. 

4.2. Materielle Rechtsgrundlage 

4.2.1. Grundlagen 

Die materielle Rechtsgrundlage für einen Beschluss nach Artikel 218 Absatz 9 AEUV hängt 
in erster Linie vom Ziel und Inhalt des geplanten Rechtsakts ab, zu dem ein im Namen der 
Union zu vertretender Standpunkt festgelegt wird. Der geplante Rechtsakt kann zwei 
Zielsetzungen oder zwei Komponenten haben, von denen eine als hauptsächlich und die 
andere als nebensächlich bezeichnet werden kann. In diesem Fall muss ein Beschluss nach 
Artikel 218 Absatz 9 AEUV auf eine einzige materielle Rechtsgrundlage gestützt werden, und 
zwar auf diejenige, die die hauptsächliche oder überwiegende Zielsetzung oder Komponente 
betrifft. 

4.2.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Hauptziel und -inhalt des geplanten Rechtsakts ist die Einführung eines 
Konsultationsverfahrens für den Fall, dass eine Vertragspartei einem Erzeugnis der anderen 
Vertragspartei die Präferenzbehandlung nach Artikel 63 Absatz 3 des Abkommens 
verweigert. 

4.3. Schlussfolgerung 

Die Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen Beschluss sollte Artikel 207 Absatz 4 
Unterabsatz 1 AEUV in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9 AEUV sein. 
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2022/0153 (NLE) 

Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

zur Festlegung des im Namen der Europäischen Union im Handelssonderausschuss für 
Zusammenarbeit im Zollbereich und Ursprungsregeln in Bezug auf die Konsultation 

nach Artikel 63 Absatz 3 des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen 
der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem 

Vereinigten Königreich und Nordirland andererseits zu vertretenden Standpunkts 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Abkommen über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union 
und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland andererseits (im Folgenden „Abkommen“) wurde mit 
dem Beschluss 2020/2252 des Rates vom 29. Dezember 2020 geschlossen und trat am 
1. Mai 2021 in Kraft. 

(2) In Artikel 63 Absatz 3 des Abkommens ist bei Verweigerung der Präferenzbehandlung 
ein Konsultationsverfahren vorgesehen. Gemäß Artikel 121 Absatz 2 Buchstabe d des 
Abkommens kann der mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c des Abkommens eingesetzte 
Handelssonderausschuss für Zusammenarbeit im Zollbereich und Ursprungsregeln (im 
Folgenden „Ausschuss“) in Bezug auf das mit Artikel 63 Absatz 3 des Abkommens 
eingeführte Konsultationsverfahren Beschlüsse fassen oder Empfehlungen annehmen. 
Gemäß Artikel 10 des Abkommens sind Beschlüsse des Ausschusses für die 
Vertragsparteien verbindlich. 

(3) Es ist angezeigt, per Beschluss des Rates den Standpunkt festzulegen, der im Namen 
der EU in dem Ausschuss zu vertreten ist, da der Beschluss des Ausschusses über die 
Regeln für die Konsultationen nach Artikel 63 Absatz 3 des Abkommens 
Rechtswirkung entfalten wird.  

(4) Durch die Einführung von Regeln für das Konsultationsverfahren nach Artikel 63 
Absatz 3 des Abkommens werden Klarheit und Transparenz in Fällen gewährleistet, in 
denen eine Vertragspartei beschließt, einem Erzeugnis der anderen Vertragspartei die 
Zollpräferenzbehandlung trotz Vorliegen einer positiven Stellungnahme dieser 
Vertragspartei, die die Ursprungseigenschaft bestätigt, zu verweigern. 

(5) Daher sollte der von der Union im Ausschuss zu vertretende Standpunkt auf dem im 
Anhang beigefügten Entwurf eines Beschlusses des Ausschusses beruhen — 
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der im Namen der Union in dem mit dem Abkommen eingesetzten Handelssonderausschuss 
für Zusammenarbeit im Zollbereich und Ursprungsregeln zu vertretende Standpunkt beruht 
auf dem Entwurf eines Beschlusses des genannten Ausschusses, der dem vorliegenden 
Beschluss beigefügt ist. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Kommission gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident /// Die Präsidentin 
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